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Amtsblatt
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mit den Ortsteilen:
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Voraussichtlicher Erscheinungstermin: Samstag, 19.12.2015 Redaktionsschluss: Mittwoch, 09.12.2015, 12:00 Uhr

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung

der Stadt Blankenhain für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 19 (1) und 55 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) erlässt die 
Stadt Blankenhain folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 
wird hiermit festgesetzt, er schließt im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen und
 Ausgaben mit 11.413.600 EUR
und im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen und
 Ausgaben mit 5.624.300 EUR
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a)  für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe (A) 295 v.H.
b)  für die Grundstücke (B) 402 v.H.

2. Gewerbesteuer 383 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.630.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Über die gesetzliche Regelung des § 18 ThürGemHV hinaus, können 
die laut Anlage dargestellten Deckungsgrundsätze angewendet werden.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.

Blankenhain, 17.11.2015
Stadt Blankenhain
gez. Klaus-Dieter Kellner
Bürgermeister  (Dienstsiegel)

Beschluss- und Genehmigungsvermerk
1. Der Stadtrat der Stadt Blankenhain hat in seiner Sitzung vom 

12.03.2015 mit Beschluss-Nr. 13-03/2015 die Haushaltssatzung 
der Stadt Blankenhain 2015 einstimmig beschlossen.

2.  Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Weimarer Land als 
Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 16.11.2015 den 
Eingang der Haushaltssatzung der Stadt Blankenhain 2015 bestä-
tigt - Az: I/2/Bl-092.51.1008.001/15.

 Einer vorfristigen Bekanntmachung nach § 57 Abs. 3 S. 2  i. V. m. 
§ 21 Abs. 3 S. 3 ThürKO wurde zugestimmt.

Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Blankenhain 
2015 liegen gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO bis zur Entlastung und Be-
schlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 
80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung 
Blankenhain, Kämmerei, Zimmer-Nr. 216, Marktstraße 4, 99444 Blan-
kenhain, öffentlich aus und können während der üblichen Dienststun-
den eingesehen werden.

Blankenhain, 17.11.2015
Stadt Blankenhain
gez. Kellner
Bürgermeister  (Dienstsiegel)
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